
 
 
 
 
 
 
 

GUT BERATEN 
Mag. Erich WOLF 
LOHNDUMPING, SCHEINFIR-
MEN UND SCHEINBESCHÄFTI-
GUNG 
Dem Staat entgehen jährlich hun-
derte Millionen Euro durch Steuer- 
und Sozialbetrug. In den kom-
menden Monaten will die Finanz-
polizei schwerpunktmäßig, gegen 
jene Unternehmen vorgehen, die 
aus dem benachbarten Ausland 
rechtswidrig zu Dumpingpreisen 
„hereinarbeiten“ und den inländi-
schen Unternehmern die Exis-
tenzgrundlage entziehen. Bleibt 
zu hoffen, dass entgegen der Er-
fahrung der letzten Jahre, diese 
Schwerpunktaktion der Finanz-
polizei von Erfolg gekrönt ist.  
Was ist von den inländischen 
Unternehmern zu beachten? 
 Für die Behörden (FA, GKK, 

BH, AMS, Arbeitsinspektorat, 
Gewerbebehörde) besteht ge-
genseitig Zusammenarbeits- 
und Informationspflicht. D.h., die 
Daten werden zentral gespei-
chert und werden der Finanzpo-
lizei zur weiteren Bearbeitung 
weitergeleitet. 

 Der inländische Unternehmer, 
der wissentlich eine „Schein-
firma“ beauftragt haftet für die 
KV-Löhne, Lohnsteuer, Lohnne-
benkosten und SV-Beiträge, die 
die „Scheinfirma“ nicht bezahlt. 
Ab 1. Juli 2016 werden die 
„Scheinfirmen“ auf der Home-
page des BMF verlautbart (Ab-
frage = Sorgfaltspflicht). 

 Haftung bei „Scheinbeschäfti-
gung“ (Anmeldung ohne Ar-
beitsleistung, geringfügige Be-
schäftigung und Bezug von Ar-
beitslosengeld…). 

GUTER RAT: Die Erfahrung hat 
uns gelehrt, dass das Geld bei in-
ländischen Unternehmen leichter 
zu holen ist, als bei unseren Nach-
barn. Vorsicht ist geboten!  
 


